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Veilagen .

1.

Aus züge aus den Protokollen der deutſchen
Bundesverſammlung vom Jahr 1846 , die

Vollziehung des proviſoriſchen Bundes - Preßge⸗
ſetzes vom 20 . April 1819 ꝛc. betr .

Der öſtreichiſche Präſidialgeſandte hatte in der Sitzung
vom 30 . Juli 1846 den Antrag geſtellt , daß die einzelnen deut⸗
ſchen Regierungen binnen kurzer Friſt zur Kenntniß der Bun —
desverſammlung bringen ſollten , durch welche Verordnungen
und Verfügungen ſie den Vorſchriften des §. 1 des proviſoriſchen
Bundespreßgeſetzes ( ſo weit dieſer Paragraph ſich auf Behand —
lung der Bücher über 20 Bogen bezieht ) Genüge geleiſtet hät —
ten . Dies gab Veranlaſſung zu nachſtehenden Erklärungen
zwiſchen der badiſchen Regierung und dem Präſidium der Bun⸗
desverſammlung .

a. Auszug aus der Sitzung vom 24 . Auguſt . Die Großh .
Regierung wünſcht angelegentlich , daß aus den Berathungen,
die in Folge der Präſidialpropoſition vom 30 . Juli l. J5
pflogen werden , ſolche Reſultate bervorgehen mögen , die geeig⸗
net ſind , den nicht zu verkennenden Nachtheilen und Unvollkom —
menheiten der Preßgeſetzgebung in Deutſchland auf eine genü —
gende und den allſeitigen Bedürfniſſen entſprechende Weiſe ab⸗
zuhelfen . Auch kann ſie bei dieſem Anlaſſe nicht unbemerkt
laſſen , daß , nach den von ihr in reichlichem Maße bisher ge⸗
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machten Erfahrungen , die Zenſurverhältniſſe bei den Zuſtänden

ihres Landes in ihrer Wirkung mit jedem Jahre nachtheiliger

ſich erweiſen , die ſchlechte Preſſe eher noch fördern , eine beſſere

Preſſe aufzukommen verhindern und für das Anſehen und das

Vertrauen der Regierung mehr ſchädlich als vortheilhaft

wirken .

Die Großherzogliche Regierung , welche zu einer nähern

Begründung dieſer Sätze , wenn es erforderlich wäre , gern be —

reit iſt , glaubt dabei für jetzt ihren höchſten und hohen Bundes —

genoſſen nur im Allgemeinen die Erwägung der Frage , mit

Bezugnahme auf die Abſtimmung mehrerer Bundesregierungen

in der 14 . Sitzung vom Jahr 1832 ( Protokoll §. 119 , neuer⸗

dings empfehlen zu dürfen : ob nicht der Zeitpunkt gekommen

ſey , ſich mit der Berathung eines ausführlichen , an die Stelle

der bisherigen proviſoriſchen Beſtimmungen von 1819 zu ſetzen⸗

den , definitiven Bundes - Preßgeſetzes zu beſchäftigen ?

Präſidium . Wenn nach der eben vernommenen Erklä —

rung die Zenſurverhältniſſe bei den dermaligen Zuſtänden des

Großherzogthums Baden für das Anſehen und das Vertrauen

der Regierung mehr ſchädlich als vortheilhaft wirken , ſo iſt

dies eine beklagenswerthe , aber Niemanden , der dieſen Zuſtän⸗

den mit Aufmerkſamkeit gefolgt iſt , unerwartete Erſcheinung .

Die gewiſſenhafte Erfüllung einer , gegen die übrigen Mit —

glieder des Deutſchen Bundes eingegaugenen Verpflichtung
wird dem Anſehen einer Regierung nie und nirgend abträglich

ſeyn . Wo aber Verpflichtung und Art der Erfüllung nicht im

Einklange ſtehen , ergeben ſich allerdings bedenklicheVerhältniſſe.
Es iſt indeſſen zu erwarten , daß es den föderativen Beſtrebun⸗

gen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs gelingen werde ,

die dortigen Zuſtände auf eine beruhigende Weiſe zu regeln .

Die Großherzoglich Badiſche Geſandtſchaft be —

hält ihrer höchſten Regierung etwaige weitere Aeußerung vor .

b. Auszug aus der Sitzung vom 27 . Auguſt . Baden er —

klärt : Es kann nicht in der Abſicht des Geſandten liegen , bei

dieſer kurzen Erwiederung auf die Präſidialäußerung in der
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24 . Bundestagsſitzung ( §. 221 des Prot . ) auf eine Vergleichung
der Zuſtände verſchiedener deutſchen Länder einzugehen , um un⸗
gegründete Vorwürfe von ſeiner Regierung abzuwehren . Es
mag genügen , zu bemerken , daß Zuſtände im Allgemeinen ſich
nicht machen laſſen , ſondern als Reſultate aus der geographi —
ſchen Lage , den Verhältniſſen , der Geſchichte, dem Charakter und
der Entwicklung eines Landes und Volkes hervorgehen und für
jede Regierung in dem beſtgeordneten Staate ihre gute , wie
ihre ſchlimme Seite mit ſich bringen .

Soll das Mindere den höheren Zwecken , wie billig , unter⸗
geordnet werden , ſo können ſolche Zuſtände allerdings , bei aller
föderativen Geſinnung , manchen Regierungen die Erfüllungeiner beſondern Bundespflicht in ſtärkerm Maße als anderen
erſchweren , und ſie dringender veranlaſſen , die durch frühere
Bundesbeſchlüſſe nur verſchobene Berathung über die definitive
Regulirung eines ſo wichtigen Gegenſtandes , wie die Preſſe , in
neue Anregung zu bringen . Auch iſt es nicht die Erfüllung der
Bundespflicht an ſich, ſondern der Inhalt derſelben , beſonders
inſofern er als eine Ausnahme gegen die Beſtimmungen der

Bundesakte erſcheint , von welchem unter gegebenen Umſtänden
die bezeichneten nachtheiligen Wirkungen für die Regierungen
zu beſorgen ſind .

Die Großherzogliche Regierung glaubt Anſpruch darauf zu
haben , daß kein hohes Bundesglied an ihren ächt föderativen
Geſinnungen zweifle , die ſie unter allen Umſtänden bethätigt hat ,und ſtets bethätigen wird . — Sie vertraut darauf , daß ihre ho⸗
hen Mitverbündeten dieſe Geſinnungen und ihr nicht erfolgloſes
Beſtreben , geſetzliche Ordnung und Ruhe auch unter bewegteren
Zuſtänden zu erhalten , mit gerechtem und freundlichem Sinne
würdigen werden . Sie darf auch darauf vertrauen , daß andere
hohe Bundesregierungen, welche ganz ähnliche Erfahrungen in
Bezug auf die Preſſe zu machen in dem Falie waren , nicht an⸗
ſtehen werden , dieſelben zu bethätigen ; und ſie glaubt eben ihrerwahren Bundespflicht in vollem Maße nachgekommen zu ſeyn,indem ſie , übereinſtimmend mit den ſchon vor vierzehn Jahren
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von mehreren Regierungen in die Bundesprotokolle niederge —

legten Anträgen , den Gegenſtand zu einer neuen Erwägung
hoher Bundesverſammlung empfohlen hat .

Präſidium . Dieſe Erwiederung beruht auf einer irrigen
Vorausſetzung . Es konnte nicht entfernt die Abſicht ſeyn , dar —

über einen Vorwurf auszuſprechen , daß die Großherzoglich Ba —

diſche Regierung die Berathung über ein allgemeines Preßgeſetz
zur Sprache brachte , denn es ſteht nach dem Artikel 6 der Bun⸗

desakte jedem Bundesgliede frei , Anträge zu machen . Nachdem
jedoch die Großherzogliche Regierung , gelegenheitlich ihres An —

trags , der Bundesverſammlung die Anzeige machte , daß die

Zenſurverhältniſſe bei den Zuſtänden ihres Landes für das An —

ſehen und für das Vertrauen der Regierung mehr ſchädlich als

vortheilhaft wirken , fand ſich die kaiſerlich königliche Präſi —

dialgeſandtſchaft veranlaßt , auf eine zwiſchen ſämmtlichen Mit⸗

gliedern des Bundes eingegangene Verpflichtung zu deuten , de —

ren genaue Erfüllung dem Anſehen der Regierung und der

Beruhigung des Landes gewiß nicht abträglich ſeyn würde , de —

ren Vernachläſſigung jedoch allerdings nothwendiger Weiſe von

bedenklichen Folgen begleitet ſeyn müſſe . Die Präſidialgeſandt —

ſchaft hatte hierbei die Beſtimmungen des 59 . Artikels der

Schlußakte im Auge .

Daß übrigens dieſe Präſidialerinnerung in einem für
Seine Königliche Hoheit den Großherzog durchaus wohlwol —
lenden Sinne gegeben ward , beweist der Schlußakt derſelben .

Baden . Die Geſandtſchaft behält ſich das Protokoll

offen .
0. Auszug aus der Sitzung vom 17 . September : „ Baden

erklärt : Der Geſandte iſt angewieſen , unter ausdrücklicher Be⸗

zugnahme auf die Erklärung , welche er in der 26 . diesjährigen

Bundestagsſitzung . 248 des Prot . ) abgegeben hat , Namens

der Großherzoglichen Regierung nachſtehende Erklärung in das

Protokoll der Bundesverſammlung niederzulegen .
Wenn die Großherzogliche Regierung in der hohen Bundes—⸗

verſammlung wegen mangelhafter Erfüllung einer Bundespflicht
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förmlich in Anſpruch genommen werden ſollte , ſo würde ſie die —
ſes zwar beklagen , aber nicht anſtehen , mit Vertrauen ſich auf
eine ausführliche , den föderativen Geſinnungen Seiner König —
lichen Hoheit des Großherzogs entſprechende Weiſe zu erklären .

Sie glaubt eine nähere Beleuchtung aller Verhältniſſe nicht
ſcheuen zu dürfen , allgemeine Vorwürfe aber , die in Form und
Art der Ehre und Selbſtſtändigkeit der Regierung zu nahe tre —
ten , kann ſie nicht annehmen .

Die Großherzogliche Regierung wird niemals ihr politiſches
Gewicht in dieſer Verſammlung überſchätzen , wenn ſie ſichauch
ihres Werthes als treues Bundesglied bewußt iſt . — Wo es
ſich aber um die Ehre handelt , da wird ſie auch gegen Niemand
mit ihrem Anſpruch zurückſtehen , und darf erwarten , daß man
ihr in einer Weiſe begegnet , wie es föderativen Verhältniſſen
angemeſſen iſt .

Präſidium . Die kaiſerlich königliche Präſidialgeſandt —
ſchaft hat gehofft und gewünſcht , daß die in das Protokoll vom
13 . Auguſt niedergelegte Erinnerung genügen werde , die Groß⸗
herzoglich Badiſche Regierung zu vermögen , die Aufſicht über
die Preſſe im Allgemeinen in einer Weiſe zu handhaben , welche
zu weiteren Erörterungen keine Veranlaſſungen bieten werde .
Nachdem dieſelbe ſich jedoch eben zu Protokoll gegen dieſe Art
der Erinnerung verwahrt und vorzieht , förmlich in Anſpruch
genommen zu werden , ſo wird die kaiſerlich königliche Prä —
ſidialgeſandtſchaft fortan in die Lage geſetzt ſeyn , dieſem Begeh⸗ren zu entſprechen .

2

Auszüge aus den Protokollen der deutſchen Bundes —
verſammlung vom Jahr 1848 .

a. Auszug aus der Sitzung vom 1. März : Baden er —
klärt : Die Großherzogliche Regierung hat zuletzt vor andert —
halb Jahren hoher Bundesverſammlung ihren dringenden
Wunſch vorgetragen , daß man von dem, wenigſtens für Baden
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unhaltbar gewordenen , proviſoriſchen Zenſurſyſtem abgehen und

den Art . 18 d. der Bundesakte in Erfüllung bringen möge . Die

dringenden ſpeziellen Gründe , welche ſie, abgeſehen von allge —

meinen , dazu bewogen hatten , machten ſich ſeither in immer ſtei⸗

gendem Grade geltend ; ja die Großherzogliche Regierung
würde eine große Pflicht gegen ihre hohen Mitverbündeten ver —⸗

ſäumen , wenn ſie nicht mit aller Offenheit darlegte , daß die

fortwährende Behandlung der Preſſe nach dem Bundesbeſchluſſe
vom 20 . September 1819 ſchon ſeit einer Reihe von Jahren zu

einer allgemeinen Landesbeſchwerde , unter ſteter Berufung auf

die Bundesakte und Landesverfaſſung , herangewachſen iſt , über

welche eine Verſchiedenheit der Anſichten unter allen Klaſſen
und Parteien im Lande nicht mehr beſteht .

Die dadurch nothwendig immer mangelhafter werdende

Zenſur , wie dies auch in andern deutſchen Ländern mehr oder

weniger der Fall iſt , bei gänzlich fehlender Repreſſion ,
wirkt auf die Dauer ſo nachtheilig auf die Entwicklung der

Preſſe , daß es jeder Wohldenkende als ein Heilmittel anſehen

muß , ein ſo allgemein gefühltes Bedürfniß und eine auf ver⸗

faſſungsmäßige Zuſagen gegründete Forderung durch Gewäh⸗

rung eines Repreſſivgeſetzes endlich zu befriedigen und dadurch

den Uebelgeſinnten einen gefährlichen Vorwand für ihr Treiben

zu entreißen .

Wenn daher die Großherzogliche Regierung bei einer wohl

kaum zu vermeidenden Verzögerung der Berathungen in der

Bundesverſammlung früher in den Fall kommen ſollte , den

dringenden Anträgen ihrer Stände durch proviſoriſche Anord —

nungen hinſichtlich der Preſſe , vorbehaltlich der zu erwartenden

Bundesbeſchlüſſe , entgegenzukommen , ſo dürfte die hohe Bun —⸗

desverſammlung unter den dargelegten Verhältniſſen darin nicht

ſowohl eine Vernachläſſigung der Bundespflicht , als vielmehr

die Erfüllung einer ihrer größten Pflichten gegen den Deutſchen

Bund von Seiten der Großherzoglichen Regierung erkeunen ,

indem ſie durch Befriedigung eines länger nicht mehr abweisba⸗

3

——
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ren Bedürfniſſes in ihrem Lande den höheren und letzten
Zwecken des Bundes am beſten zu genügen im Stande iſt . “

b. Auszug aus der Sitzung vom 8. März . Baden erklärt :
Mit Bezug auf die in der vorletzten Sitzung ( §. 123 des Prot . )
bewirkte Vorlage des proviſoriſchen Preßgeſetzes vom 1. März
d. J . hat der Geſandte mitzutheilen :

Die Großherzogliche Regierung darf daran erinnern , daß
ihre wiederholt ausgeſprochene Anſicht der Zweckmäßigkeit einer

Fortdauer des bisherigen Zuſtandes der Bundes⸗Preßgeſetzge⸗
bung widerſtrebte . In ruhigeren Zeiten konnte dieſelbe ihr
treues Feſthalten an bindenden Beſchlüſſen als ein Opfer hin⸗
nehmen , das ihrer föderativen Geſinnung auferlegt werde , und
das ihr , trotz der gegen daſſelbe ſich erhebenden Ungunſt , trotz
der dadurch entſtandenen großen Schwierigkeiten , bis zu jenem
Zeitpunkte darzubringen obliege , wo ihre höchſten Bundesge —
noſſen ſich zu einer entſprechenden Löſung der Verheißungen des
Artikels 18 d. der Bundesakte mit ihr vereinigt haben würden .

In dem Augenblicke aber , wo ganz unerwartete Ereigniſſe
den Beſtand der Dinge in Frage ſtellen , glaubte die Großher⸗
zogliche Regierung , im Intereſſe des Bundes wie in ihrem eige⸗
nen , eine Schwierigkeit nicht fortbeſtehen laſſen zu dürfen , welche
ihre Führung der gutgeſinnten Mehrheit der Bevölkerung auf
bedenkliche Weiſe hemmte , welche den böswilligen Elementen
einen nur zu erwünſchten , höchſt gefährlichen Vorwand für Ver —
folgung ihrer deſtruktiven Anſichten bot .

Es gewährt nunmehr der Großberzoglichen Regierung eine
wahre Genugthuung , durch den Bundesbeſchluß vom 3. d. M.
ihre Entſchließung als eine wahrhaft föderative gerechtfertigt zu
ſehen , und ſie kann nur wünſchen , daß alle für den legalen Be⸗
ſtand des Bundesſyſtems entſcheidenden Fragen bald einer ge⸗
meinſamen Löſung und Ausführung entgegengeführt werden
möchten , wozu rückſichtlich der Angelegenheit der Preſſe — wie
aus den in dem dieſſeitigen proviſoriſchen Preßgeſetze enthalte⸗
nen Erwägungsgründen hervorgeht — von ihr offen und mit
Vertrauen die Hand geboten iſt .
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c. Auszug aus der Sitzung vom 9. Mai . Baden trägt

vor : Der Geſandte hat von ſeiner allerhöchſten Regierung den

Auftrag erhalten , bei hoher Bundesverſammlung den Antrag zu

ſtellen , daß dieſelbe zur vollkommenen Ausbildung des Organs

des Deutſchen Bundes weitere Einrichtungen , insbeſondere eine

ſtändiſche Vertretung der deutſchen Bundesländer bei der Bun —

desverſammlung , in Berathung nehmen , und einen darauf ge —

benden Beſchluß der höchſten und hohen Bundesregierungen

veranlaſſen möchte . Eine ſolche Schlußfaſſung würde ohne

Zweifel den großen Erfolg haben , daß die Bundes⸗Centralbe⸗
hörde , von dem allſeitigen Vertrauen umgeben , die volle

nationale Kraft in ſich vereinigte und fühlte , deren ſie bedarf ,

um einer naturgemäßen freien und geordneten Entwicklung der

deutſchen Völker mit ihren gemeinſamen Intereſſen vorzuſtehen ,
und zu allen Zeiten durch die Kraft der Einigkeit und eines hö⸗

hern geiſtigen Aufſchwungs der Nation deutſches Glück und

deutſche Ehre nach allen Seiten hin zu ſchützen und zu bewahren .

Seine Königliche Hoheit der Großherzog würden zu jeder

andern Zeit abgewartet haben , daß ein ſo bedeutender Antrag

für die Befriedigung eines längſt im Allgemeinen gefühlten Be⸗
dürfniſſes von den allerhöchſten Höfen der beiden deutſchen

Großmächte an die Bundesverſammlung gebracht würde , —

aber die Größe des gegenwärtigen Augenblicks , der gewiß von

ihren ſämmtlichen höchſten und hohen Mitverbündeten nicht ver—
kannt werden wird , legt Seiner Königlichen Hoheit dem Groß⸗

herzog nach Seinen treueſten föderativen Geſinnungen die ge —

bieteriſche Pflicht auf , den obigen Antrag ohne Zögern zur Be⸗

herzigung bei hoher Bundesverſammlung vertrauensvoll nie⸗

derlegen zu laſſen .

Dieſe Erklärung wurde dem politiſchen Ausſchuſſe zuge —⸗

wieſen .
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Erklärung des Großherzogs von Baden an die Cen —

tralgewalt .

Der badiſche Bevollmächtigte bei der Centralgewalt hat dieſer
im Auftrag ſeines Fürſten folgende Note vom 8. Jan . l. J . über⸗

reicht :

Seine Königliche Hoheit der Großherzog hat vom erſten
Augenblick an , wo die politiſche Umgeſtaltung Deutſchlands zu
einem Bundesſtaat ſich unaufhaltſam zu entwickeln begann , die
Ueberzeugung in ſich getragen , daß nur ein einiges , mächtig ge —
führtes und zuſammengehaltenes Deutſchland den Bedürfniſſen
der Nation und den Forderungen der Zeit genügen könne . Er
hat im Einklang mit ſeinen Ständen erklärt , wie es wiederholt
erklärt wird : daß er bereit ſey , jedes gleichmäßig von ihm,
wie von allen andern Bundesgenoſſen zu verlangende Opfer zu
bringen , das zur Erreichung des großen Zieles nothwendig
wäre . In getreuer Feſthaltung an dieſer Geſinnung wollen
Seine Königliche Hoheit der Großherzog auch in dem jetzigen,
für die Entſcheidung ſo bedeutenden Zeitpunkte die offene und
ausdrückliche Erklärung nicht zurückhalten , daß Er keinen An⸗
ſtand nehmen werde , wenn ein einziges , und ſelbſt ein erbliches
Oberhaupt an die Spitze des deutſchen Bundesſtaates geſtellt
werden ſollte , ſich demſelben in allen großen , gemeinſam - deut —
ſchen Angelegenheiten nach den Verfaſſungsbeſtimmungen, wie
ſie endgültig zu Stande kommen werden , unterzuordnen .

Seine Königliche Hoheit der Großhberzog glaubt mit dieſerentgegenkommenden Erklärung nicht blos als deutſcher Fürſtim Sinne der Zeit zu hand eln , ſondern auch gegen ſein eigenesVolk eine der ſchönſten Pflichten zu erfüllen , indem Er ſich be⸗
müht , ſeinerſeits dahin mitzuwirken , daß das große Eini⸗
gungswerk nicht ſcheitere , und dazu beizutragen , daß ſein Volk
der Wohlthaten eines großen , mächtigen Vaterlandes in vollemMaße theilhaftig werde . Der innern , eigenthümlichen Entwick —
ung ſeiner nächſten geiſtigen und materiellen Wohlfahrt vor⸗
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zuſtehen , wird fortwährend die treue Sorge Seiner Königlichen

Hoheit des Großherzogs bleiben , damit das badiſche Volk ſtets
als ein würdiges Glied im Zuſammenhange des großen Ganzen

erſcheine .

A.

Erklärung der badiſchen Zweiten Kammer in der

Sitzung vom 11 . Jannar 1849 .

Die Kammer erklärt :

1) Daß ſie allen Sonderbeſtrebungen einzelner deutſchen

Staaten , welche der Gründung eines ſtarken und einigen deut —

ſchen Bundesſtaates entgegenwirken , und Deutſchland in die

Anarchie und Schwäche eines Staatenbundes zurückwerfen
könnten , mit aller Entſchiedenheit entgegentritt , damit die in der

Märzerhebung einmüthig ausgeſprochene Hoffnung des deut —

ſchen Volkes auf einen im Innern freien und einigen , nach

außen ſtarken Bundesſtaat ihre wahre Erfüllung finde .

2 ) Daß ſie das Recht der verfaſſunggebenden deutſchen

Nationalverſammlung , die deutſche Verfaſſung zu berathen und

definitiv zu beſchließen , aufrecht erhalten und nicht durch den

Grundſatz der Vereinbarung mit den einzelnen deutſchen Staa —

ten geſchwächt ſehen will .

3) Daß ſie das definitive deutſche Reichsoberhaupt im Ein —

klang mit dem Weſen des Bundesſtaates beſtellt ſehen , und we —

der eine fürſtliche Trias , noch einen ſchwankenden Turnus , noch
ein Wahlreich an die Spitze des deutſchen Reichs geſtellt , ſon —

dern die erbliche Monarchie , wie in den einzelnen deutſchen

Staaten , ſo auch in dem ganzen Bundesſtaate als die leitende

Spitze gewahrt wiſſen will .
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8 .

Schreiben des Miniſterpräſidenten von Gagern an

den Bevollmächtigten für Baden .

Der Reichsverweſer hat von der Erklärung Kenntniß ge —

nommen , durch welche Seine Königliche Hoheit der Großherzog
von Baden den Entſchluß ankündigt , ſich einem einzigen und

ſelbſt erblichen Oberhaupte , wenn ein ſolches an die Spitze des

deutſchen Bundesſtaates geſtellt werden ſollte , in den großen,
gemeinſamen deutſchen Angelegenheiten nach den Verfaſſungs —
beſtimmungen , wie ſie endgültig zu Stande kommen werden ,

unterzuordnen .

In dieſer hbochherzigen Erklärung hat der Reichsverweſer
mit inniger Freude eine ſtarke Bürgſchaft des Gelingens des

ſeiner Obhut anvertrauten Werkes erkannt . Als der erſte Ver —

treter der nationalen Einheit Deutſchlands hat Er den Unter —

zeichneten mit dem Auftrage beehrt , bei Seiner Königlichen Ho —

beit den Ausdruck des Dankes zu übernehmen , in welchem das

ganze Vaterland übereinſtimmen wird . Das badiſche Fürſten —
haus hat ſich ein neues und unvergängliches Anrecht auf die
Liebe des Volkes erworben , indem es ſeinen Namen einzuzeich⸗
nen eilte auf derjenigen Tafel der gemeinſamen Geſchichte , an

welcher fortan , wenn die Hoffnung der Einigung nicht ſcheitert ,
die theuerſten Erinnerungen des deutſchen Volkes haften.

Ganz Deutſchland wird dem badiſchen Lande und ſeinem
Fürſten zu dem gegebenen Beiſpiele Glück wünſchen , und was
etzt als ein Opfer empfunden werden mag , dafür wird hoffent⸗
lich eine nahe Zukunft weit höheren Erſatz bieten in dem An —
theil , welcher den Fürſten Deutſchlands ander Kraft und Würde
des Ganzen zufallen wird . Die Zeit der Schwäche und Zer —
ſplitterung Deutſchlands kann nicht die Zeit des echten Glanzes
deutſcher Fürſtengeſchlechter ſeyn .

Der Unterzeichnete bittet den Herrn Bevollmaͤchtigten für
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Baden , dieſe Erwiederung zur Kenntniß des Großherzogs zu

bringen .

Frankfurt a. M. , den 13 . Januar 1849 .

Der Präſident des Reichs - Miniſterraths und interimiſtiſche

Reichsminiſter des Innern .

H. v. Gagern .

GdemenWoern8
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